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zurück an: 
An den 
Oberbürgermeister der Stadt Offenbach am Main 
Amt 32.4 - Waffenrecht - 
63061 Offenbach am Main 

 

 

Antrag auf Erteilung einer Erwerbserlaubnis nach § 10 Abs. 1 Waffengesetz (WaffG) bei 
vorhandener grüner Waffenbesitzkarte 

 
1. Angaben zur Person (Zutreffendes bitte ausfüllen oder ankreuzen) 
 

Name Familienname, Geburtsname, Vornamen 

Geburtsdaten, 
Staatsangehörigkeit 

Geburtsdatum Geburtsort und Kreis Staatsangehörigkeit 

Beruf Erlernter Beruf Derzeit ausgeübter Beruf 

Wohnung Straße, Hausnummer, PLZ, Ort    Aufbewahrungsort der Schusswaffen 
 

Nebenwohnung Straße, Hausnummer, PLZ, Ort    Aufbewahrungsort der Schusswaffen 
 

 

Sofern Sie telefonisch, durch Telefax oder E-Mail zu erreichen sind, können Sie die Verbindungen hier angeben. 
    
Vorwahl: Rufnummer: FAX: E-Mail: 

 
2. Angaben zum beabsichtigten Waffenerwerb 
 

Lfd.-
Nr. 

Art der Schusswaffe Kaliber Modell (optional) Hersteller/in 
(optional) 

Seriennummer Hat die Waffe einen 
Schalldämpfer? 

1       nein    ja 

2       nein    ja 

3       nein    ja 

 
3. Angaben zum beabsichtigten Munitionserwerb 
 

Lfd.-
Nr. 

Art der Munition Kaliber 

1   

2   

3   

 
4. Aufbewahrung der Schusswaffen 
 

4.1 Langwaffen 
 Behältnis im Widerstandsgrad 1 nach DIN/EN 1143-1  
 Behältnis im Widerstandsgrad 0 nach DIN/EN 1143-1 
 Behältnis der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (nur Bestandschutz nach § 36 Abs. 4 WaffG zulässig) 
 Behältnis der Sicherheitsstufe A mit Innentresor Stufe B nach VDMA 24992 (nur bei Bestandschutz nach § 36 Abs. 4 WaffG zulässig) 
 Behältnis der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (nur bei Bestandschutz nach § 36 Abs. 4 WaffG zulässig) 
 Behältnis entsprechend einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen EWR-Mitgliedsstaates 

 Sonstige Art der Aufbewahrung 
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4.2 Kurzwaffen 
 Behältnis im Widerstandsgrad 1 nach DIN/EN 1143-1  
 Behältnis im Widerstandsgrad 0 nach DIN/EN 1143-1 
 Behältnis der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (nur Bestandschutz nach § 36 Abs. 4 WaffG zulässig) 
 Behältnis der Sicherheitsstufe A mit Innentresor Stufe B nach VDMA 24992 (nur bei Bestandschutz nach § 36 Abs. 4 WaffG zulässig) 
 Behältnis entsprechend einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen EWR-Mitgliedsstaates 

 Sonstige Art der Aufbewahrung 

 

 
5. Aufbewahrung der Munition 
 

 Behältnis im Widerstandsgrad 1 nach DIN/EN 1143-1  
 Behältnis im Widerstandsgrad 0 nach DIN/EN 1143-1 
 Behältnis der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (nur Bestandschutz nach § 36 Abs. 4 WaffG zulässig) 
 Behältnis der Sicherheitsstufe A mit Innentresor Stufe B nach VDMA 24992 (nur bei Bestandschutz nach § 36 Abs. 4 WaffG zulässig) 
 Behältnis der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (nur bei Bestandschutz nach § 36 Abs. 4 WaffG zulässig) 
 Behältnis entsprechend einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen EWR-Mitgliedsstaates 

 Sonstige Art der Aufbewahrung 

 

 
6. Begründung des Antrages (ggf. weiteres Blatt verwenden) 
 

 

 
7. Anlagen 
 

 Waffenbesitzkarte Nr. ____________________________ 
 Bedürfnisbescheinigung sportliches Schießen 
 Kopie Jagdschein 
 Nachweis zu den Aufbewahrungsbehältnissen (sofern nicht bereits behördlich gemeldet) 
 sonstige Anlagen 
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Allgemeiner Hinweis 
 

Nach den §§ 4, 5 Abs. 5 und § 6 Waffengesetz (WaffG) in der derzeit gültigen Fassung ist vor der Entscheidung 
über Ihren Antrag eine Überprüfung Ihrer „Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung“ durchzuführen. Diese 
Prüfung beinhaltet eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister, dem zentralen staatsanwaltschaftlichen 
Verfahrensregister und dem hessischen Landeskriminalamt. 
 
Dieses Verfahren gilt auch für die gebührenpflichtige Regelüberprüfung, die gemäß § 4 Abs. 3 WaffG für 
Inhaberinnen und Inhaber von Waffenbesitzkarten mindestens alle drei Jahre erneut vorzunehmen ist. 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis 
 
Die personenbezogenen Daten werden erhoben aufgrund § 43 WaffG, § 4 Nationales-Waffenregister-Gesetz und 
§ 1 Verordnung zur Durchführung des Nationalen-Waffenregister-Gesetzes. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ort, Datum Unterschrift 

 


